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MT 10 – 
Fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer wegen schwerem Verschulden 
des Arbeitgebers
Unter einer Kündigung durch den Arbeitnehmer versteht man die Beendigung eines Arbeitsvertrages auf Initiative des Arbeitnehmers. 
Der kündigende Arbeitnehmer ist grundsätzlich dazu verpflichtet, eine Kündigungsfrist einzuhalten, bevor er seinen Arbeitgeber endgültig verlässt. 
Unsere Gesetzgebung räumt dem Arbeitnehmer (ebenso wie dem Arbeitgeber) jedoch die Möglichkeit ein, bei schwerem Verschulden des Arbeitgebers seinen Arbeitsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu beenden. 
In diesem Fall kann sich der Arbeitnehmer an das Arbeitsgericht wenden, um das schwere Verschulden des Arbeitgebers feststellen zu lassen und auf diese Weise Schadensersatz zu erhalten. 
GRUND = SCHWERES VERSCHULDEN DES ARBEITGEBERS 
Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass ein Arbeitnehmer, der einer sexuellen Belästigung zum Opfer gefallen ist, die weitere Erfüllung des Arbeitsvertrages verweigern und diesen wegen schwerem Verschulden des Arbeitgebers fristlos kündigen kann. In diesem Fall obliegt dem Arbeitgeber die Entrichtung von Schadensersatz. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Belästigung bereits vorab angezeigt hat und dieser keinerlei Maßnahmen ergriffen hat, um der Belästigung ein Ende zu setzen. 
Im Falle einer Kündigung wegen sexueller Belästigung oder schwerem Verschulden des Arbeitgebers, kann der arbeitslose Arbeitnehmer in Erwartung der endgültigen gerichtlichen Entscheidung des Rechtsstreits in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit oder Begründetheit seiner Kündigung, durch einfachen Antrag beim Präsidenten des zuständigen Arbeitsgerichts die vorläufige Zuerkennung des vollen Arbeitslosengeldes beantragen. (siehe MT 49 und 50)
Die Rechtsprechung hat auch andere Fälle des schweren Verschuldens anerkannt: 
Der wiederholte Verstoß des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtung zu der am Ende jeden Monats erfolgenden Aushändigung einer Lohnabrechnung an den Arbeitnehmer stellt ein hinreichend schweres Verschulden des Arbeitgebers dar, um eine fristlose Kündigung des Arbeitnehmers zu rechtfertigen (Berufungsgericht, 21. Januar 2010, AZ 34382, InfosJuridiques, CSL, Nr. 2/2010, Seite 8). 
Ebenso stellt die systematische, anhaltende und wiederholte Nichtzahlung der Löhne seitens des Arbeitgebers ein schweres Verschulden des Arbeitgebers dar, das die fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer rechtfertigt, da die Hauptverpflichtung des Arbeitgebers darin besteht, im Gegenzug für die seitens seines Arbeitnehmers entrichtete Arbeit die Löhne zu bezahlen (Berufungsgericht, 4. Juli 2013, AZ 39309, InfosJuridiques, CSL, Nr. 8/2013, Seite 13).
Achtung: Die einmalige Nichtzahlung des Lohns stellt für sich genommen keinen hinreichend schwerwiegenden Grund dar, der die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses unverzüglich und endgültig unmöglich macht. 
Vor seiner Kündigung muss der Arbeitnehmer entweder im Eilverfahren die Zahlung der Löhne einklagen, oder seinen Arbeitgeber zur Zahlung der Löhne auffordern (Berufungsgericht, 7. April 2011, AZ 36158, InfosJuridiques, CSL, Nr. 5/2011, Seite 13). 
Ein anderer Fall der fristlosen Kündigung durch den Arbeitnehmer ist die Kündigung im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub (siehe Vorlage 22). 
Form des Kündigungsschreibens 
Ebenso wie die fristgerechte Kündigung wird die fristlose Kündigung dem Arbeitgeber per Einschreiben übermittelt oder persönlich überreicht. 
Im letztgenannten Fall muss der Arbeitgeber den Empfang der Kündigung bestätigen, indem er eine Durchschrift des Kündigungsschreibens gegenzeichnet.
Inhalt des Kündigungsschreibens 
Im Kündigungsschreiben beschränkt sich der Arbeitnehmer darauf, dem Arbeitgeber mitzuteilen, dass er das Arbeitsverhältnis wegen schwerem Verschulden des Arbeitgebers fristlos beendet. 
Der Arbeitnehmer ist nicht dazu verpflichtet, die schweren Gründe anzugeben, die ihn zu diesem Entschluss veranlasst haben. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Ereignisse, die dem Entschluss des Arbeitnehmers zugrunde liegen, ihm zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie zur Unterstützung seiner Kündigung anführt, seit nicht mehr als einem Monat bekannt sein dürfen. 
Diese Ereignisse müssen zudem real sein, und gegebenenfalls muss der Arbeitnehmer sie belegen, das heißt sie anlässlich eines eventuellen Rechtsstreits vor dem Arbeitsgericht beweisen können.


(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)
PER EINSCHREIBEN
Betreff:  Kündigung meines Arbeitsvertrages

Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


hiermit muss ich Sie leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich meinen Arbeitsvertrag wegen schwerem Verschulden Ihrerseits fristlos kündige.
Bitte eine der nachstehenden 2 Optionen wählen:
Das vorliegende Schreiben gründet auf Artikel L.124-10 des Arbeitsgesetzbuches.[footnoteRef:2] [2:  Sofern der Arbeitnehmer wegen schwerem Verschulden des Arbeitgebers kündigt. ] 

oder
Das vorliegende Schreiben gründet auf Artikel L.245-7 des Arbeitsgesetzbuches.[footnoteRef:3] [3:  Sofern sich der Arbeitnehmer als Opfer sexueller Belästigung betrachtet und der Arbeitgeber keinerlei Maßnahmen zur Beendigung der Belästigung ergreift.
 
Erläuterung: Zur besseren Lesbarkeit wird ausschließlich das männliche Generikum verwendet. Es bezieht sich auf jede Geschlechtsidentität und umfasst somit sowohl weibliche als auch männliche Personen, Transgender-Personen sowie Personen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, oder Personen, die sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. 
] 


Mit freundlichen Grüßen,


___________ 
(Unterschrift)

Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
